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► Nr.  VO/2023/11862
öffentlich

Lübeck, 06.02.2023
Vorlage
-öffentlich-
Verantwortliche Bereiche:
5.660 - Stadtgrün und Verkehr

Bearbeitung: Alexander Köhn (E-Mail: alexander.koehn@luebeck.de Telefon: 122 - 6659)

BW 071 Ersatzneubau Straßenbrücke Brandenmühle - Projektfrei-
gabe
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

20.02.2023 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
06.03.2023 Bauausschuss Öffentlich zur Vorberatung
14.03.2023 Hauptausschuss Öffentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Das Projekt „BW 071 Ersatzneubau Straßenbrücke Brandenmühle“ im Zuge einer gemein-
samen Baumaßnahme zu Renaturierung der Grinau für voraussichtliche Gesamtkosten von 
ca. 2,05 Mio. EUR (brutto) wird freigegeben.

Verfahren:

Bereiche/Projektgruppen Ergebnis 
1.201 Haushalt und Steuerung Zustimmung
3.390 Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz Zustimmung
3.390.1 Klimaleitstelle Zustimmung

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
Xgem. § 47 f GO ist erfolgt: Nein- Begründung:

Für Kinder und Jugendliche ist das Verfah-
ren nicht von Relevanz

Die Maßnahme ist: neu
freiwillig

X vorgeschrieben durch:  
die Verkehrssicherungspflicht der Hanse-
stadt Lübeck gem. §10 StrWG SH
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Finanzielle Auswirkungen: X Ja (Anlage 1)
Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz: Nein 
X Ja – Begründung:

Der Ersatzneubau der Brücke führt zu ei-
nem Verbrauch an Ressourcen. Gefällte 
Bäume werden durch Ersatzpflanzungen 
ausgeglichen. Die weiteren Auswirkungen 
verhalten sich neutral.
Die Renaturierung der Grinau wirkt sich 
durch die Verbesserungen im Gewässerver-
lauf positiv auf das Klima aus.

Begründung der Nichtöffentlichkeit 
gem. § 35 GO:

Begründung:

1. Anlass
Mit der Vorlage VO/2022/11418 vom 31.08.2022 „Altstadtbrückenbericht und Bauprogramm 
bis 2037“ informierte der Bereich Stadtgrün und Verkehr die politischen Gremien über die 
geplanten Brückenbaumaßnahmen, insbesondere über die kurzfristig anstehenden Maß-
nahmen. Dazu gehört auch die Straßenbrücke Brandenmühle. Mit einer Zustandsnote von 
3,3 wird dem Bauwerk ein nicht ausreichender Bauwerkszustand attestiert. Das bedeutet, 
eine umgehende Instandsetzung bzw. ein umgehender Ersatzneubau ist erforderlich, um die 
Standsicherheit, Dauerhaftigkeit und Verkehrssicherheit sicher zu stellen. 

Auszug aus Geoportal Hansestadt Lübeck

Die Straßenbrücke Brandenmühle liegt im Zuge des Oberbüssauer Wegs am Übergang zur 
Straße Eckbusch und dient zur Überführung über die Grinau. Unmittelbar neben dem alten 
Mühlengebäude sind die Massivbaukonstruktionen, in die seinerzeit ein Mühlrad eingesetzt 
war, soweit erweitert, dass eine Brücke für die Straße hergestellt werden konnte. Das Brü-
ckenbauwerk ist eine Holzbrücke, aufgelagert auf massiven Widerlagern mit einem Ver-
blendmauerwerk. 
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Abb. Seitenansicht Brandenmühle

Abb. Seitenansicht mit Absturz- und Trogbauwerk

Das Bauwerk weist erhebliche Schäden (Betonabplatzungen, Rissbildungen, korrodierende 
Bewehrung) an den Unterbauten und der Holzkonstruktion des Überbaus auf. Die Dauerhaf-
tigkeit und somit auch die Standsicherheit und Verkehrssicherheit des Bauwerks sind nur 
noch kurzfristig gegeben. 
Bedingt durch die Bauart in Holzbauweise ist die Traglast auf 6 t begrenzt. Dies entspricht 
mitnichten modernem landwirtschaftlichen Verkehr, der in der überwiegend ländlichen Um-
gebung mit landwirtschaftlicher Nutzung große Umwege in Kauf nehmen muss.

2. Beschreibung der erforderlichen Maßnahme
Im Ergebnis einer Nachrechnung und einer Machbarkeitsstudie zur kurzfristigen Instandset-
zung des Bauwerks bleibt festzustellen, dass aufgrund des hohen Schädigungsgrades eine 
Instandsetzung der Unterbauten nicht mehr wirtschaftlich und des Überbaus technisch nicht 
mehr möglich ist.
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Somit sind der bestehende einfeldrige Brückenüberbau aus dem Jahr 1991 und die Unter-
bauten aus dem Jahr 1976 sowie die ca. 100 Jahre alte Wehranlage inkl. Absturz- und Trog-
bauwerk abzubrechen und durch einen Ersatzneubau inkl. Trogbauwerk zu ersetzen.
Zeitgleich zum Projektbeginn 2019 der Baumaßnahme (Planungsbeginn) trat der Gewässer-
pflegeverband Grinau (GPV) an die Stadt heran. Der GPV plante bereits seit einigen Jahren 
(> 10 Jahre) die Renaturierung der Grinau in diesem Bereich. Anfangs wurden Planungsleis-
tungen und Genehmigungen vom jeweiligen Maßnahmenträger unabhängig voneinander 
erarbeitet.
Auf Grundlage des Straßenwegegesetzes des Landes Schleswig-Holstein (StrWG) ist die 
Überführung der Straße Eckbusch durch das Brückenbauwerk über das Gewässer „Grinau“ 
als Teil einer Änderung eines Kreuzungsbauwerks anzusehen. Dieser Einschätzung folgte 
auch der Maßnahmenträger des Gewässerausbaues. Daraus ergibt sich eine hälftige Kos-
tenteilung für das Brückenbauwerk.
Unter Beteiligung des Bereichs Recht der Hansestadt Lübeck konnte eine Verwaltungsver-
einbarung zur Durchführung als gemeinsames Projekt geschlossen werden. 
Die Planungen zum Gewässerausbau waren zum Zeitpunkt der Verbindung der beiden 
Baumaßnahmen weiter fortgeschritten als die Planung des Brückenbauwerks und im Ergeb-
nis eines Variantenvergleiches wurden mehrere Möglichkeiten gegenübergestellt. Die Vor-
zugsvariante belässt das Gewässer neben dem alten Mühlengebäude in seiner bestehenden 
Lage und minimiert damit die Eingriffe für das Bachbett.

Abb. Draufsicht aus Bauwerksplan (Entwurfsplanung)

Die Planungen für den Ersatzneubau profitieren in der Entwurfsplanung von den geklärten 
geometrischen Randbedingungen für den unterführten Gewässerlauf. Für die Variantenun-
tersuchung zum Ersatzneubau des Brückenbauwerks wurde die Planung an der Gewässer-
planung ausgerichtet.
Die Trassenführung beidseitig des Kreuzungsbauwerkes wird optimiert. Damit erhält das 
neue Bauwerk eine günstigere Straßenführung. Das Gewässer wird unter der Brücke über 
einen Trog mit Flügelwänden, die dem Böschungsverlauf entsprechen, geleitet. Die Tragfä-
higkeit der Brücke wird nach den aktuellen Vorschriften und Regelwerken bemessen, um 
einem modernen landwirtschaftlichen Verkehr gerecht zu werden.
Zur Ausführung kommt ein Einfeldrahmen in Stahlbetonbauweise mit einem Plattenquer-
schnitt. Ein Trogbauwerk vor und hinter dem Rahmen sichert die geplante Sohlgleite und 
führt die Grinau parallel zum Gebäude der „Brandenmühle“. 
Für das Gewässer erfolgt ein Ausbau vor und hinter dem Trogbauwerk sowie der Einbau von 
Geröllschichten im Trogbereich zu einer Sohlgleite, eine Niedrigwasserrinne, Ruhezonen 
und Fischaufstiegshilfen. Aufgrund der Anforderung ausreichender Otterdurchgängigkeit ist 
der Gewässerquerschnitt im Bauwerksbereich mit Otterbermen auszustatten.
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Abb. Querschnitt Sohlgleite

Während der Bauzeit wird die Grinau mit Hilfe zweier Dämme vor der Baustelle aufgestaut. 
Das aus Nordwest zufließende Wasser wird ca. 15 m vor dem bauzeitlichen Damm über ei-
nen vorhandenen Durchlass in die angrenzende Bach- und Teichanlage umgeleitet. Die 
Baumaßnahme wird in einer trockenen Baugrube realisiert.
Die letztlich festgelegten Varianten, einerseits für den Gewässerausbau und anderseits für 
den Ersatzneunbau, wurden zu einer Gesamtmaßnahe zusammengeführt. Gemäß den Pla-
nungen werden die Eingriffe in den Naturraum auf ein notwendiges Minimum begrenzt.
Aus den baulichen Maßnahmen zum Neubau der Brücke und zur Errichtung des Troges mit 
Sohlgleite ergeben sich in ökologischer, bautechnologischer und finanzieller Hinsicht Syner-
gieeffekte. Diese zeigten sich bereits in der Planungsphase, z. B. gemeinsamer Baugrund-
gutachter und gemeinsame Vermessungsleistungen.

Bauzeitliche Verkehrsführung
Während der Bauphase muss der Baustellenbereich voll gesperrt werden. Es wird eine Um-
leitung über die Kronsforder Landstraße, Malmöstraße, Geniner Dorfstraße, Stecknitzstraße, 
August-Bebel-Straße und Niendorfer Straße eingerichtet. Die Koordinierung ist über die Leit-
stelle Verkehrsflussmanagement erfolgt.
Die von der Baumaßnahme direkt betroffene Eigentümergemeinschaft ist über die Maßnah-
me informiert. Randbedingungen, wie z. B. Ersatzparkplätze und Zugängigkeit der Grundstü-
cke für die Anwohner:innen sind vorbesprochen und werden derzeit final abgestimmt. 

3. Kreuzungspartner
Die Grinau wird durch den Gewässerpflegeverband Grinau (zum Amt Bad Oldesloe-Land 
gehörend) hinsichtlich der Durchlässigkeit unterhalten. Der GPV Grinau sieht seine Aufgabe 
im Ausbau, einschließlich einer naturnaher Umgestaltung des Gewässers. Der GVP Grinau 
wird in seinen Aufgaben durch das Amt OD-Land sowie den Landesbetrieb für Küstenschutz, 
Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein (LKN) als Fördergeldgeber unterstützt. 
Die beiden Maßnahmen werden als Gemeinschaftsprojekt geplant und sollen in einer Bau-
maßnahme realisiert werden. Über die Gesamtmaßnahme wurde eine Verwaltungsvereinba-
rung zwischen den Beteiligten geschlossen, die die jeweiligen Zuständigkeiten für den Bau, 
die Finanzierung und die künftige Unterhaltung regelt.
Das Kreuzungsbauwerk inkl. Sohlgleite im Bereich des Brückenbauwerkes verbleibt im Ei-
gentum der Hansestadt Lübeck, Bereich Stadtgrün und Verkehr.
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4. Kostenaufstellung
Zur Abgrenzung der Zuständigkeiten werden gem. der Verwaltungsvereinbarung drei Berei-
che festgelegt:

 Die Kreuzungsanlage mit Brücke, Trog und Sohlgleite,
 Anschluss an den Straßenbau mit Begradigung der Straßenführung,
 Ausbau des Gewässers vor und hinter dem Trogbauwerk.

Gem. Straßenwegegesetz des Landes Schleswig-Holstein (StrWG) wird die Kreuzungsanla-
ge mit Brücke, Trog und Sohlgleite als Kostenteilungsmasse durch die Beteiligten, Hanse-
stadt Lübeck und GPV Grinau, je zur Hälfte finanziert. 
Die jeweils anschließenden Bereiche Straßenbau bzw. Gewässer werden durch die Unter-
haltungslastträger jeweils selbst übernommen.
Gemäß Kostenberechnung der Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung) stellen sich die Ge-
samtkosten wie folgt dar:

Gesamtkosten
(Brutto)

Kostenanteil HL
(Brutto)

Kostenanteil GPV
(Brutto)

Planungskosten 390.000,00 EUR 315.000,00 EUR 75.000,00 EUR

Kreuzungsbauwerk 1.500.000,00 EUR 750.000,00 EUR 750.000,00 EUR

Anschluss Straßenbau 160.000,00 EUR 160.000,00 EUR 0,00 EUR

Zwischensumme 2.050.000,00 EUR 1.225.000,00 EUR 825.000,00 EUR

Gewässerausbau 530.000,00 EUR 0,00 EUR 530.000,00 EUR

Gesamt 2.580.000,00 EUR 1.225.000,00 EUR 1.355.000,00 EUR

Für die Planungskosten gilt: Jeder Kreuzungspartner trägt die für das eigene Bauwerk not-
wendigen Planungskosten, gemeinsame Ingenieurkosten (Baugrundgutachter und Vermes-
sung) werden hälftig gesteilt.
Im städtischen Haushalt sind insgesamt 2,05 Mio. EUR Haushaltsmittel anzumelden. Der 
Anteil des GPV Grinau i. H. von 825 TEUR (brutto) wird über eine Rechnungslegung als Ein-
nahme verbucht.

5. Finanzierung
Die Mittel sind in der Haushaltsplanung für die kommenden Jahre (2023 bis 2024) berück-
sichtigt und werden nach Herstellung der jährlichen haushalterischen Ordnung auf dem Pro-
duktsachkonto 541001.767.7852000 (Gemeindestraßen/ Neubau Brücke Brandenmühle/ 
Tiefbaumaßnahmen) entsprechend der Haushaltsanmeldungen zur Verfügung gestellt.

Jahr 2022 2023 2024 Gesamt

Haushaltsmittel 
HL Ausgaben 500 TEUR 1.200 TEUR 350 TEUR 2.050 TEUR

Beteiligung
GPV Grinau Einnahmen - 600 TEUR 225 TEUR 825 TEUR

Die HU-Bau hat zur Haushaltsberatung im September 2022 vorgelegen, die Mittel sind mit 
Beschluss im Haushalt 2023 eingestellt.
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Der Kreuzungspartner GPV Grinau trägt die Hälfte der Baukosten des Kreuzungsbauwerks. 
Diese werden durch den Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz 
Schleswig-Holstein (LKN) zu 100 % gefördert.

6. Termine und Projektfreigabe
Die Ausschreibung der Maßnahme erfolgt planmäßig im März 2023, Baubeginn wird voraus-
sichtlich im Juni 2023 sein.
Die Projektfreigabe für den Ersatzneubau der Brücke in Brandenmühle im Zuge einer ge-
meinsamen Baumaßnahme zu Renaturierung der Grinau für voraussichtliche Gesamtkosten 
von ca. 2,05 Mio. EUR wird erbeten.

Anlagen:

Anlage 1: Finanzielle Auswirkungen
Anlage 2: Bauwerksplan

Senatorin Joanna Hagen
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2. Verfahrensübersicht – Finanzielle Auswirkungen   INVESTIV

    (Bei investiven Maßnahmen ist zunächst die Anlagenbuchhaltung (1.210) zu beteiligen!)

Finanzielle 

Auswirkungen in €

Gesamtbeträge der 

Maßnahme,

AfA und SoPo

2023 2024 2025 2026

Erträge 825.000,00 23.571,43 23.571,43

Aufwendungen -2.050.000,00 -58.571,43 -58.571,43

davon:

Sonderposten-

auflösung (SoPo)

0,00

Abschreibungen (AfA) -2.050.000,00 -58.571,43 -58.571,43

Anlagenabgang -1,00

Gesamtauswirkung

Ergebnisplan

-1.224.999,00

voraussichtl. Zinsen ca. -551.249,55 -36.749,97 -36.749,97

Einzahlungen 825.000,00 600.000,00 225.000,00

Auszahlungen -2.050.000,00 -1.200.000,00 -350.000,00

Gesamtauswirkung

Finanzplan

-1.225.000,00

2023 Ergebnisplan Finanzplan

Mittel veranschlagt x Ergebnisplan Finanzplan

Zusätzl. zu ordnen Gesamtlaufzeit Gesamtlaufzeit

Haushaltsbelastend x x x

Haushaltsentlastend                           

Haushaltsneutral  

Haushaltsjahr Ergebnisplan

2023 Bezifferung Bezeichnung Betrag in €

(Minder)

Erträge:

(Mehr)

Erträge:

(Mehr)

Aufwendungen:

(Mehr)

Aufwendungen:

Saldo Ergebnisplan 0,00

Finanzplan

Bezifferung Bezeichnung Betrag in €

(Mehr)

Einzahlungen:

541001.767.6813000 Gemeindestraßen/Ersatzn

eubau Brücke 

Brandenmühle/Investitions

zuschüsse von 

Zweckverbänden

600.000,00

(Mehr)

Auszahlungen:

541001.767.7852000 Gemeindestraßen/Ersatzn

eubau Brücke 

Brandenmühle/Tiefbaumaß

namen

-1.200.000,00

Saldo Finanzplan -600.000,00

Anlage zur Vorlage vom 06.02.2023

VO-Nr.: VO/2023/11862

Bereich: 5.660 - Stadtgrün und Verkehr

Produkt: 541001

Produktsachkonten

(Ist das Ergebnis negativ, gilt der Betrag als kreditfinanziert!)

Produktsachkonten
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Ersatzneubau der Brücke im Zuge des Oberbüssauer Weg 
an der Brandenmühle über die Grinau bei Lübeck 

Ersatzneubau der Brücke im Zuge des Oberbüssauer Weg 
an der Brandenmühle über die Grinau bei Lübeck 

Ersatzneubau der Brücke im Zuge des Oberbüssauer Weg 
an der Brandenmühle über die Grinau bei Lübeck 

Ersatzneubau der Brücke im Zuge des Oberbüssauer Weg 
an der Brandenmühle über die Grinau bei Lübeck 

Ersatzneubau der Brücke im Zuge des Oberbüssauer Weg 
an der Brandenmühle über die Grinau bei Lübeck 

Bodenkennwerte

Bauteil

Achse 10

Wdlg.-Hinterfüllung

    c´ ,dc u

siehe Gründungsbeurteilung

Bodenart
0 0

Achse 20
Anlage 7 des Entwurfes

Grundwasser: ............................... betonangreifend

mögliche Setzungen:
wahrscheinliche Setzungen:

s        = 10 mmmin
s        = 15 mmmin

kN/m3

E
a
,E

o
 

kN/m2 kN/m2

tg
d 
s zul

r 
s

schwach

Bezugssystem Höhe:  ETRS 89            Bezugssystem Lage:  DHHN 92, HST 160

Darstellung der Boden- u. Gesteinsarten in den Schichtenprofilen der
Bodenaufschlüsse nach dem Bodengutachten des Grundbauinstitutes:

Beton Baustahl Betonstahl
B 500B

Überbau C 35/45 B 500B

Baustoffkennwerte

C 25/30 LPKappen
Expositionsklassen

XC4, XF4, XD3, WA
XC4, XF2, XD1, WA

Bauart:

Militärlastenklasse
Einzelstützweiten
Gesamtlänge zw. Endauflagern
Lichte Weite zw. Widerlagern
Kleinste Lichte Höhe
Kreuzungswinkel
Breite zw. Geländern
Brückenfläche

Bauwerksdaten
Stahlbeton Spannbeton Stahl Verbund- - -

(m)
(m)
(m)
(m)
(gon)
(m)

(  )

Bemessungslebensdauer (Brücke)
Anzahl LKW pro Jahr je LKW-Fahrstreifen
Beiwert der Verkehrsart Q-

Einstufung nach STANAG 2021

100 Jahre

= 0.94

DIN EN 1991 + NALastmodell 

mittlere EntfernungQ-

Anzahl k der LKW-Fahrstreifen je Überbau

Bauteil

Vorspannung längs quer

(  )
(  )

C 30/37 B 500B
Sauberkeitsschicht C 12/15 X0 B 500B

N`obs

(m2)

0.5 * 106 

100 gon

XC4, XF2, XD1, XA1, WATrogbauwerk Wand/ Sohle

Verbau S 235 JR

1

6.00
6.00
5.50

6.50
6.00*6.50 = 39.00

> 2.028 (Berme)

Ingenieurbüro für Geotechnik
Dipl.-Ing. Torsten Pöhler
Dorfstraße 17
23847 Düchelsdorf

Anforderungen an Sichtbetonflächen
- Schalhautklasse SHK2
- Die Trogwände, der Riegel und die Gesimsansichtsflächen 
  werden in Sichtbeton ausgeführt. 
- Die Oberflächen der Gesimsansichtsflächen erhalten eine 
  glatte Schalung. Die Gesims-
  flächenneigung wird senkrecht hergestellt.
- Die Sichtbetonflächen des Troges erhalten eine senkrechte 
   Schalungsstruktur aus einseitig gehobelten, gespundeten 
   Brettern (Brettbreite = 10 cm, Stöße versetzt)
- Die Betonsichtflächen des Überbaues werden mit, in Straßen- 
   längsrichtung angeordneter, Brettschalung (gehobelte, 
   gespundete Bretter, Brettbreite 10 cm, Stöße versetzt) ausgeführt.  
- Die Oberfläche der Kappen wird mit einem Besenstrich 
   (Rosshaar) versehen.
- Die Oberfläche der Trogsohle wird mit einem Besenstrich 
   (Rosshaar) versehen.

Schwerin, 11 / 2022 Schwerin, 11 / 2022 Schwerin, 11 / 2022 Schwerin, 11 / 2022 Schwerin, 11 / 2022
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Maßstab:

Plandarstellung:
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Projekt-Nr.:
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Alle Höhen beziehen sich auf m ü. DHHN !

Strassenbauverwaltung:

ASB-Nr.: 
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Genehmigt:

..................................
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Streckenbezeichnung :
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Strassenbauverwaltung:

ASB-Nr.: 

Bauwerk/Baumaßnahme
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Projekt-Nr.: 19-016

Entwurfsplanung Entwurfsplanung Entwurfsplanung

Geändert

Gesehen:

Bearb.:

Gez.:

Gez.:

Entwurfsbearbeitung:

Bearb.:

Gepr.:

Geändert

nächster Ort:

Bearb.:

nachgepr.:

Maßstab:

Plandarstellung:

Aufgestellt:

Projekt-Nr.:

Streckenbezeichnung :
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Entwurfsplanung

Datum Zeichen

Gez.:
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Gez.:

Datum Zeichen

Peske

1:100 1:100

.............................           .....................................

Brückenköpfe GmbH
 

Ingenieurbüro für Brücken- und Ingenieurbau, 
Tragwerksplanung und Straßenbau
 Zum Bahnhof 14, 19053 Schwerin
Tel.: 0385 / 760 980 11
E-Mail: info@brueckenkoepfe.org

Ort / Datum
.............................           .....................................
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Straßenquerschnitt 
Oberbüssauer Weg

Bau-km: 0+000.000 - 0+045.270
Bauwerksplan Planung

Draufsicht, Schnitte, Ansicht

Höhenprofil 
Oberbüssauer Weg

Bau-km: 0+000.000 - 0 + 045.270
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Legende

Bestand

Gewässer Grinau
vorh. Straße

Stadtwerke Lübeck Niederspannung 1 KV
Stadtwerke Lübeck Mittelspannung 10 KV
Telekomleitung

Flurstücksgrenzen mit Flurstücksnummern

Planung

gepl. Trogbauwerk
gepl. Sohlgleite
gepl. Straße
Abbruch vorh. Brückenbauwerk
Überflutungsflächen

Baumfällung

Baumschutz

8

22450

1.5 47 1.5

15
1.5

15

1.5

Detail Bewegungsfuge
M 1 : 10

Schnitt x - x
M 1 : 10

Fugenband Elastomer
AM 250 mit
analoger Vulkanisierung

Fugenband Elastomer
FAE 50 mit
analoger Vulkanisierung

Fugenband Elastomer
FAE 50 mit
analoger Vulkanisierung

Fugenband Elastomer
AM 250 mit
analoger Vulkanisierung

Detail ,,A''
M 1 : 10

nach ZTV-ING , Teil 7 , Abs.1
Abdichtung und Versiegelung

(Neigungswechsel)

5:1

2.5 %

2.5 %
Kappe

2.5 %
4 %

4.0 cm Asphaltbeton AC 11 D S
4.0 cm Gußasphaltschutzschicht MA 11 S
      + Dichtung                           
8.0 cm Gesamt

abgesandet, abgerieben,
von Hand vorgelegt

Gussasphalt GA MA 11 S

Tiefpunkt

22

Fugenvergußmasse
plastische

60

20
15

gemäß ZTV-ING-7-1, 7-2, 7-3
Unterfüllstoff bzw Trennstreifen

Fugenvergußmasse
elastische

Grundanstrich

50

 Dicht 3 
 Dicht 9 

x

x

Bewegungsfuge gemäß
RIZ  Fug 1   Bild 2

erdseitig

luftseitig

erdseitig luftseitig
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1.01
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1.611.64

3.50

4.88

2.96

2.19

2.18

2.06

1.90

1.90

1.92

0.60

0.76

1.37

0.74

0.59

0.70

0.77
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0.66

2.41
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0.92
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2.43
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2.39

2.47

1.37
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Ga

Ga

2.16

2.07

Koppelzaun

10

2.5
 %

2.60

2.74

PVC 150

RSA 0.37

PVC 100

RSA 0.97

Oberbüssauer Weg

3.65

3.71

3.62

3.35

1.40

4.00

3.88

3.45

1.18

1.37

3.19

1.312.50
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Telekomleitung

B

DN 125DN 110 MOI 1361
MOI 151 x3

Draufsicht 
M 1 : 100

Überflutungsflächen,
Schwemmwiesen
ca. ab MHW +1.35 DHHN
(HQ = 1.91 DHHN)
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50 20.88 2 7.75 50

29.65

B

5.617 Bauanfang
R = 50 m

0+000.000

R = 50 m
R  =     8

0+002.678

R =
 15
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R =

 55
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0+13.919

0+
03

3.4
28

Bewegungsfuge gemäß
RIZ  Fug 1   Bild 2

Holmgeländer gemäß
RIZ  Gel 3   h = 1.00 m

R  =     
R = 15 m

8 0+017.6032.5 %H=15 H=15

H=15 H=15

H=0 H=0

H=0 H=0

80
10

Füllstabgeländer gemäß
RIZ  Gel 5   h = 1.30 m

Entwässerung gemäß
RIZ  Was 8   Bild 2b

Entwässerung gemäß
RIZ  Was 8   Bild 2b

Böschungstreppe 
analog RIZ  Bösch 1

Böschungstreppe 
analog RIZ  Bösch 1

BS 16

BS 17

BS 18

Grinau

Grinau
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Schnitt A2 - A2
M 1 : 100

Schnitt A1 - A1
M 1 : 100
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Holmgeländer gemäß
RIZ  Gel 3   h = 1.00 m

Bewegungsfuge gemäß
RIZ  Fug 1   Bild 2
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Bewegungsfuge gemäß
RIZ  Fug 1   Bild 2

Holmgeländer gemäß
RIZ  Gel 3   h = 1.00 m
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Bewegungsfuge gemäß
RIZ  Fug 1   Bild 2

Bewegungsfuge gemäß
RIZ  Fug 1   Bild 2 2.0

73

Füllstabgeländer gemäß
RIZ  Gel 5

Füllstabgeländer gemäß
RIZ  Gel 5

PE Ø 63.5 x 5.8 mit
verzinktem Ziehdraht 3 mm

PE Ø 63.5 x 5.8 mit
verzinktem Ziehdraht 3 mm

FahrstreifenKappe Kappe
75 5.50 75

7.00

35 6.30 35
7.00

77
1.1

2

25 6.50 25

80
1.1

2

1.3
0

1.3
0

15 15

20

Dicht 9 5 :
 1

Dicht 3

RichtungBrü
cke

na
ch

se
Fa

hrb
ah

na
ch

se nach ZTV-ING, Teil 7, Abs. 1
Bitumenschweißbahndichtung
3.5 Gußasphaltschutzschicht MA 11 S
4.0 Asphaltbeton AC 11 DS

Versiegelung

Abdichtung nach ZTV-ING Teil 7 Abschnitt 1

Lübeck

Tiefpunkt
(Neigungswechsel)

4 %

Gesamtbreite =

Nutzbreite =

2,5 %

5 : 1

4 %
2.5 %

Dicht 9
Dicht 3

Richtung
Oberbüssau

2.5 %

Kappe nach
RIZ  Kap 7 

-0.679

-0.609-0.53

-0.451

-0.064±0.00 +0.121+0.249

West Ost

Regelquerschnitt
A3 - A3
M 1 : 50

Kappe nach
RIZ Kap 7 

Korrosionsschutz nach 

Bauteil Nr. 3.1 c),

ZTV-ING Teil 4,
Abschnitt 3, Anhang A,

Korrosionsschutzsystem 1,
Deckbeschichtung RAL 7015
schiefergrau

Korrosionsschutz nach 
ZTV-ING Teil 4,

Abschnitt 3, Anhang A,
Bauteil Nr. 3.1 c),

Korrosionsschutzsystem 1,
Deckbeschichtung RAL 7015

schiefergrau

Stahl-Füllstabgeländer
RIZ Gel 5,14

Stahl-Füllstabgeländer
RIZ Gel 5,14

Grinau

Grinau

Grinau

Grinau

Grinau

Grinau

Grinau

2022

Jahr 1

9.356

2.5
0

1:1.5

HW +1.91 M DHHN
+1.29+1.36 +1.37+1.67

1:1,5

HW +1.91 M DHHN

2.6
15
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+1.578 +1.67
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= Länge Straßenvollausbau

+2.60+2.74+3.08+3.35+3.67+3.85+4.00+4.08 +4.09

Steg

2.5
0

1:1.5Q330

HW +1.91 M DHHN

MQ

+1.67

+3.62+3.69 +3.70+3.74

30-50 cm 
Geröllschicht
+ Störsteine 
ø = i. M. 0,40 m

Otterberme, Breite 60 cm,
55 cm über NW-Rinne

P13 (St. 0+137.55)

1:1.5

+3.08
+3.87

+4.62

2.5
0

1:1.5Q330

HW +1.91 M DHHN +1.50+1.67
+2.50

+2.95+3.22+3.24

P12 (St. 0+129.00)

1:1.5

4.0
63 HW +1.91 M DHHN
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AF mit 
Fugenblech

AF mit 
Fugenblech

AF mit 
Fugenblech

AF mit 
Fugenblech

AF mit 
Fugenblech

AF mit 
Fugenblech

AF mit 
Fugenblech

AF mit 
Fugenblech

AF mit 
Fugenblech

AF mit 
Fugenblech

AF mit 
Fugenblech

Auffüllung Gehwegplatten
0.05 (3.70)

0.50 (3.25)

1.00 (2.75)

Auffüllung Feinsand  - Grobsand,
schwach kiesig, Ziegelbruchstücke

Auffüllung Feinsand, stark schluffig
Ziegelbruchstücke

2.70 (1.05) 

Schluff
tonig, feinsandig,Feinsand-
streifen, Beckenschluff

Schluff
tonig, feinsandig, nasse
Feinsandstreifen, Beckenschluffmergel
4.00 (-0.25)

Feinsand 
schluffig, schwach mittelsandig,
organische Schlieren

11.40 (-7.65)

15.00 (-11.25)

Schluff
tonig, feinsandig, nasse
FeinsandstreifenSchichtwasser

0.20 (3.50)

Auffüllung
Feinsand - Grobsand, stark
kiesig, schwach humos Ziegel-
und Schlackebruchstücke

1.00 (2.70)

Feinsand 
schluffig

6.00 (-2.30)

2.60 (1.10)
07.10.2021

Schichtwasser

Schluff
tonig, feinsandig, nasse
Feinsandstreifen, Becken-
schluffmergel

15.00 (-11.30)

2.80 (0.95)
12.10.2021

0.80 (0.35)
12.10.2021

Schluff tonig, feinsandig, 
Feinsandstreifen

0.30 (0.85)

Auffüllung 
Feinsand, schluffig, schwach humos

3.00 (-1.85)

5.20 (-4.05)

Schluff
tonig, feinsandig, Torfstreifen,
Beckenschluff

Auffüllung
Schluff, stark feinsandig,
viele Beton- und Ziegelbruch-
stücke

Feinsand
schluffig, mittelsandig
organische Schlieren
6.60 (-5.45)

Schichtwasser

Schluff
tonig, feinsandig, nasse 
Feinsandstreifen, Becken-
schluffmergel

Hindernisses in 1,5 m Tiefe

2 x Pumpensumpf für 
Ableitung Oberflächenwasser
 

2 x Pumpensumpf für 
Ableitung Oberflächenwasser
 

2 x Pumpensumpf für 
Ableitung Oberflächenwasser
 

AF mit 
Fugenblech
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-0.105

+0.195

+1.50 +1.50
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Q330MQ

-0.369

+0.231

+0.531

+2.10

+3.50+3.677+3.694

P10 (103.40)

P10 (103.40)

Haus
Nr. 50

Haus
Nr. 50

Profil 5 - Stat. 0+108.360
M 1 : 100

Profil 6 - Stat. 0+106.720
M 1 : 100

2,80%

Haus
Nr. 50

Haus
Nr. 50

P11 (St. 0+111.61)

 Abs 4 
Abschlussprofil
RIZ

Profil 1 - Stat. 0+137.00
M 1 : 100

Profil 2 - Stat. 0+126.900
Schnitt B - B
M 1 : 100

Profil 3 - Stat. 0+120.400
M 1 : 100

Profil 4 - Stat. 0+116.000
M 1 : 100
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 Abs 4 
Abschlussprofil
RIZ

Baug
rub

e 1:
1

Ansicht
M 1 : 100

Verbau zur Sicherung vorh. Bebauung
Vorbohren, Träger einstellen, verfüllen
HEB 300, h = 6.50 m, a = 1.50 m

Verbau zur Sicherung vorh. Bebauung
Vorbohren, Träger einstellen, verfüllen
HEB 300, h = 6.50 m, a = 1.50 m

Verbau zur Sicherung vorh. Bebauung
Vorbohren, Träger einstellen, verfüllen
HEB 300, h = 6.50 m, a = 1.50 m

Verbau zur Sicherung vorh. Bebauung
Vorbohren, Träger einstellen, verfüllen
HEB 300, h = 6.50 m, a = 1.50 m

Verbau zur Sicherung vorh. Bebauung
Vorbohren, Träger einstellen, verfüllen
HEB 300, h = 6.50 m, a = 1.50 m

10.10

10 20

10 20

10 20

10 20

10 20

10 20

BS16    
+3,75 m NHN

BS17    +3,70 m NHN

BS18    +1,15 m NHN

Entwässerung gemäß
RIZ  Was 8   Bild 2b

Entwässerung gemäß
RIZ  Was 8   Bild 2b

Hinterfüllung gemäß
RIZ  Was 7   
ohne Grundrohr

Hinterfüllung gemäß
RIZ  Was 7   
ohne Grundrohr

Holm: Handlauf Holz R50
         + Holm 60/15 mm

Füllstab 60/15 mm
Fußholm 60/15 mm

Pfosten 60/60/5
Schrauben 4x M12 

Fußplatte 230/230/12 mm

16 x 119 mm 
1.90

15 12
1.0

3

1.3
0

Stahl-Füllstabgeländer
gem. RIZ Gel 5, 14

Detail Geländer
M 1 : 50

1:1,5 1:1,5

5.50

30
20

35

275
4.10 525 60

1.60 30 30 30 1.60 525 60

1:1,5

möglichst raue 
Betonoberfläche

1:1,5
Q330

(0,00 bis 3,20) (0,25 
bis 

0,35)

Otterberme, Breite 60 cm,
55 cm über NW-Rinne

HW +1.91 M DHHN

(0,00 bis 3,20)

MQMNQ

Aufbau  Geröllschicht
Mineralgemisch, mittlerer Durchmesser ca. 100 mm
   0,63/2  2 % Grobsand  +     2/6,3 5 % Feinkies 
+ 6,3/20 15 % Mittelkies  +     20/63 28 % Grobkies 
+ 63/200 28 % Geröll       +    200/250 22 % Blöcke

Störsteine ø = i. M. 0,40 m, 
15 cm in Sohle einbindend,
auf Lücke gesetzt,
157 Störsteine auf 94,00 m Länge
30-50 cm Geröllschicht

Störsteine ø = i. M. 0,40 m, 
15 cm in Sohle einbindend,
auf Lücke gesetzt,
313 Störsteine auf 94,00 m Länge

Idealisiertes Regelprofil der Sohlgleite
(Trogbauwerk)
M 1: 50

Bodenkennwerte

Bauteil

Achse 10

Wdlg.-Hinterfüllung

dc u

siehe Gründungsbeurteilung

Bodenart
0 0

Achse 20
Anlage 7 des Entwurfes

Grundwasser: ............................... betonangreifend

mögliche Setzungen:
wahrscheinliche Setzungen:

s        = 10 mmmin
s        = 15 mmmin

kN/m3

E
a
,E

o
 

schwach

Bezugssystem Höhe:  ETRS 89            Bezugssystem Lage:  DHHN 92, HST 160

Darstellung der Boden- u. Gesteinsarten in den Schichtenprofilen der
Bodenaufschlüsse nach dem Bodengutachten des Grundbauinstitutes:

Beton

Überbau C 35/45

Baustoffkennwerte

C 25/30 LPKappen
Expositionsklassen

XC4, XF4, XD3, WA
XC4, XF2, XD1, WA

Bauart:

Militärlastenklasse
Einzelstützweiten
Gesamtlänge zw. Endauflagern
Lichte Weite zw. Widerlagern
Kleinste Lichte Höhe
Kreuzungswinkel
Breite zw. Geländern
Brückenfläche

Bauwerksdaten
Stahlbeton Spannbeton-

(m)
(m)
(m)
(m)
(gon)
(m)

(  )

Bemessungslebensdauer (Brücke)
Anzahl LKW pro Jahr je LKW-Fahrstreifen
Beiwert der Verkehrsart Q-

Einstufung nach STANAG 2021

100 Jahre

= 0.94

DIN EN 1991 + NALastmodell 

Q-

Anzahl k der LKW-Fahrstreifen je Überbau

Bauteil

Vorspannung längs

(  )
(  )

C 30/37
Sauberkeitsschicht C 12/15 X0

N`obs

(m2)

0.5 * 106 

100 gon

XC4, XF2, XD1, XA1, WATrogbauwerk Wand/ Sohle

Verbau

1

6.00
6.00
5.50

6.50
6.00*6.50 = 39.00

> 2.028 (Berme)

Ingenieurbüro für Geotechnik
Dipl.-Ing. Torsten Pöhler
Dorfstraße 17
23847 Düchelsdorf

Anforderungen an Sichtbetonflächen
- Schalhautklasse SHK2
- Die Trogwände, der Riegel und die Gesimsansichtsflächen 
  werden in Sichtbeton ausgeführt. 
- Die Oberflächen der Gesimsansichtsflächen erhalten eine 
  glatte Schalung. Die Gesims-
  flächenneigung wird senkrecht hergestellt.
- Die Sichtbetonflächen des Troges erhalten eine senkrechte 
   Schalungsstruktur aus einseitig gehobelten, gespundeten 
   Brettern (Brettbreite = 10 cm, Stöße versetzt)
- Die Betonsichtflächen des Überbaues werden mit, in Straßen- 
   längsrichtung angeordneter, Brettschalung (gehobelte, 
   gespundete Bretter, Brettbreite 10 cm, Stöße versetzt) ausgeführt.  
- Die Oberfläche der Kappen wird mit einem Besenstrich 
   (Rosshaar) versehen.
- Die Oberfläche der Trogsohle wird mit einem Besenstrich 
   (Rosshaar) versehen.

Alle Höhen beziehen sich auf m ü. DHHN ! Alle Höhen beziehen sich auf m ü. DHHN ! Alle Höhen beziehen sich auf m ü. DHHN ! Alle Höhen beziehen sich auf m ü. DHHN ! Alle Höhen beziehen sich auf m ü. DHHN !
19-016-Lübeck Brandenmühle Entwurf UPH/B = 900 / 1350 (1.22m²) Allplan 2021
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